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 Veröffentlicht am 30.08.1979

Norm

ABGB §1097

Rechtssatz

Haben die Partner eines Bestandvertrages hinsichtlich des Ersatzes des vom Bestandnehmer mit Zustimmung des

Bestandgebers während des Vertragsverhältnisses für das Bestandobjekt getätigten Aufwandes eine ausdrückliche

Vereinbarung getro6en und wird der Ersatzanspruch daraus abgeleitet, ist die Bestimmung des § 1097 ABGB nicht

heranzuziehen.
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